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Nr.   93 Dekret zur Änderung der Richtlinien für Arbeitsverträge in den 

Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes 
 

-Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes vom 19. Juni 2008- 

 

I. Beschlüsse 
 

1. Vergütungs- und Arbeitszeitveränderungen 2008 und 2009/ Festlegung 
von Mittelwerten und Bandbreiten/ Änderung der Vergütungsstruktur 
 
Inhaltsübersicht 
 
A. Einleitung/ Grundsätze  
 
B. Regelvergütung 

I. § 12 Allgemeiner Teil zu den AVR 
II. Abschnitt II der Anlage 1 zu den AVR 
III. Abschnitt III der Anlage 1 zu den AVR 
IV. Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR 
V. Abschnitt IV der Anlage 1 zu den AVR 
VI. Abschnitt VI der Anlage 1 zu den AVR 
VII. Anlagen 2a und 2c zu den AVR 
VIII. Anlage 3 zu den AVR 
IX. Anlage 4 zu den AVR 
X. Anlage 10 zu den AVR 
XI. Dozenten und Lehrkräfte 

 
C. Erhöhung, Mittelwert und Bandbreite der Regelvergütung und der sonstigen 

Vergütungsbestandteile 
I. Anlagen 3 und 3a zu den AVR 
II. Abschnitt XIV der Anlage 1 zu den AVR 
III. Anlage 2d nach den AVR 
IV. Anlage 6a zu den AVR 
V. Anlage 7 zu den AVR 
VI. Anlage 14 zu den AVR 
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D. Einmalzahlung 2009 
 
E. Erhöhung, Mittelwert und Bandbreite für den Umfang der Arbeitszeit 
 
F. Überleitungs- und Besitzstandsregelungen zu Anlage 1 und Anlage 7 zu den 

AVR 
 

I. Anlage 1a zu den AVR 
II. Anlage 1b zu den AVR 
III. Anlage 7a zu den AVR 

 
G. § 2a Abs. 3 des Allgemeinen Teils zu den AVR 
 
H. Anhang C und Sonderregelungen Berlin 
 
J. In-Kraft-Treten 
 

2. Wiedereinführung des § 3 Abs. (d) des allgemeinen Teils der AVR 
 
3. Anpassung der Arbeitsbereitschaft an die gesetzlichen Vorgaben 
 
4. Verlängerung der Anlage 21 zu den AVR 

 
 
 
A. Einleitung/ Grundsätze  
 
Den Bestimmungen der Anlage 1 zu den AVR wird die folgende Vorbemerkung vorangestellt: 
 
„ 

1. Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverban-
des hat nach § 10 ihrer Ordnung eine umfassende Regelungszuständigkeit mit Ausnahme der 
Bereiche, die ausschließlich den Regionalkommissionen der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes zugewiesen sind. Diese sind ausschließlich zuständig für 
die Festlegung der Höhe aller Vergütungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Ar-
beitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs. Hierbei sind sie an die von der Bundes-
kommission beschlossenen Mittelwerte und die festgelegten Bandbreiten gebunden. 

 
2. Die Bundeskommission nimmt diese Beschlusskompetenz wahr und legt eine neue Vergü-

tungsstruktur fest. Die neue Regelvergütung setzt sich zusammen aus der Grundvergütung 
nach den Anlagen 3 und 3a zu den AVR mit Stand vom 31. Dezember 2007, dem Ortszu-
schlag der Stufe 1 nach Anlage 4 zu den AVR mit Stand vom 31. Dezember 2007 sowie der 
Allgemeinen Zulage nach Anlage 10 zu den AVR mit Stand vom 31. Dezember 2007. 

 
Die Mittelwerte der neuen Regelvergütungstabellen der neuen Anlagen 3 und 3a zu den 
AVR werden für die Vergütungsgruppen 9 bis 1 der Anlagen 2, 2b und 2d AVR sowie für 
die Vergütungsgruppen Kr 3 bis Kr 14 der Anlagen 2a und 2c AVR vom 1. Januar 2008 bis 
zum 31. Dezember 2008 um 50,- Euro und anschließend um 1,6 v.H. erhöht; abweichend 
davon gelten diese Mittelwerte und ihre Erhöhung im Gebiet der Bundesländer Mecklen-
burg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen ab 1. April 2008.  
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Eine weitere Erhöhung dieser Mittelwerte um 4,3 v.H. gilt vom 1. Januar 2009 bis zum 31. 
Dezember 2009. 
Die Festlegung dieser Mittelwerte endet am 31. Dezember 2009.  
 
Die Mittelwerte der neuen Regelvergütungstabellen der neuen Anlagen 3 und 3a zu den 
AVR werden für die Vergütungsgruppen 12 bis 10 der Anlage 2 AVR sowie Kr 1 bis Kr. 2 
der Anlagen 2a und 2c AVR vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 um 1,6 v.H. 
erhöht; abweichend davon gelten diese Mittelwerte und ihre Erhöhung im Gebiet der Bun-
desländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sach-
sen ab 1. April 2008.  
Eine weitere Erhöhung dieser Mittelwerte um 4,3 v.H. gilt vom 1. Januar 2009 bis zum 31. 
Dezember 2009. 
Die Festlegung dieser Mittelwerte endet am 31. Dezember 2009.  

 
3. Die Bundeskommission nimmt weiterhin ihre Beschlusskompetenz wahr, indem sie Mittel-

werte und Bandbreiten für die Höhe von Vergütungsbestandteilen und für den Umfang der 
regelmäßigen Arbeitszeit nach § 1 der Anlage 5 zu den AVR festlegt.  
Soweit und solange die Bundeskommission für den Zeitraum nach dem 31. Dezember 2009 
keine neuen Mittelwerte für die Höhe der Vergütungsbestandteile und für den Umfang der 
regelmäßigen Arbeitszeit nach § 1 der Anlage 5 zu den AVR festgelegt hat, besteht ab dem 
1. Januar 2010 keine Möglichkeit für die Regionalkommissionen, neue Werte zur Höhe der 
Vergütungsbestandteile und zum Umfang der Arbeitszeit zu beschließen. Es gelten die zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Werte der Regionalkommissionen unverändert fort. Beschlüsse 
nach § 11 AK-Ordnung sind weiterhin zulässig. 

 
4. Bei den Vergütungsbestandteilen und beim Umfang des Erholungsurlaubes, für die die Bun-

deskommission keine mittleren Werte und keine Bandbreiten festgelegt hat, gelten die Werte 
der AVR mit Stand vom 31. Dezember 2007 unverändert fort. 

 
5. Soweit eine Regionalkommission durch Beschluss innerhalb der von der Bundeskommission 

festgelegten Bandbreiten Werte zur Höhe der Vergütungsbestandteile und zum Umfang der 
regelmäßigen Arbeitszeit festlegt, werden die von der Bundeskommission veränderten Ver-
gütungsstrukturen im Allgemeinen Teil und in den Anlagen 1, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 6a, 7 und 10 
zu den AVR übernommen und zum Tag der Umstellung die betroffenen Bestimmungen mit 
Stand 31. Dezember 2007 durch die neuen Vergütungsregelungen, Tabellen und Werte für 
diese Region ersetzt. 
Soweit etwa für Mitarbeiter im Gebiet der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Bran-
denburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen ein abweichender Stichtag für die Umstel-
lung festgelegt wird, gelten die Werte der AVR mit Stand vom 31. Dezember 2007 bis zu 
diesem Zeitpunkt unverändert fort. 

 
6. Soweit Mitarbeiter von den Regelungen zu den Vergütungsstrukturen der AVR mit Stand 

31. Dezember 2007 in die neuen Regelungen zu den Vergütungsstrukturen der AVR zum 
Tag der Umstellung überführt werden, gelten die Überleitungs- und Besitzstandsregelungen 
der neuen Anlagen 1a, 1b und 7a zu den AVR.  

 
7. Die Bestimmungen der AVR zu Vergütungsstrukturen, Vergütungshöhe und der Dauer der 

regelmäßigen Arbeitszeit mit Stand 31. Dezember 2007 gelten im Bereich einer Regional-
kommission solange fort, bis diese entsprechend § 10 der AK-Ordnung zu den in den Ab-
schnitten B bis H vorgegebenen Werten im Rahmen der vorgegebenen Bandbreiten Be-
schlüsse gefasst hat.“ 
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B. Regelvergütung  
 
 

I. § 12 Allgemeiner Teil zu den AVR 
 
In § 12 des Allgemeinen Teils der AVR werden die Worte „des Familienstandes und“ ersatzlos ge-
strichen. 
 
 

II. Abschnitt II der Anlage 1 zu den AVR 
 
Abschnitt II der Anlage 1 zu den AVR wird wie folgt neu gefasst: 
 
„II Dienstbezüge 
 
Die dem Mitarbeiter monatlich zu gewährenden Dienstbezüge bestehen aus: 
 
1. der Regelvergütung (Abschnitt III), 
2. der Kinderzulage (Abschnitt V), 
3. den sonstigen Zulagen (Abschnitt VIII).“ 
 
 

III. Abschnitt III der Anlage 1 zu den AVR 
 
Abschnitt III der Anlage 1 zu den AVR wird wie folgt neu gefasst: 
 
„III Regelvergütung 
 
A   Mitarbeiter, die unter die Anlagen 2, 2b und 2d zu den AVR fallen 
 
(a) Jeder neu eingestellte Mitarbeiter erhält die Anfangsregelvergütung (erste Stufe) seiner Vergü-
tungsgruppe gemäß Anlage 3 zu den AVR in der Fassung der Region, unter deren Regelungszu-
ständigkeit seine Einrichtung fällt. 
 
Nach je zwei Jahren erhält der Mitarbeiter bis zum Erreichen der Endregelvergütung (letzte Stufe) 
die Regelvergütung der nächst höheren Stufe seiner Vergütungsgruppe. 
 
(b) Wird der Mitarbeiter höhergruppiert, erhält er vom Beginn des Monats an, in dem die Höher-
gruppierung wirksam wird, in der Aufrückungsgruppe die Regelvergütung der Stufe, deren Satz 
mindestens um den Differenzbetrag zwischen der Anfangsregelvergütung (1. Stufe) der bisherigen 
Vergütungsgruppe und der Aufrückungsgruppe höher ist als seine bisherige Regelvergütung, höchs-
tens jedoch die Endregelvergütung (letzte Stufe) der Aufrückungsgruppe, bei einer Höhergruppie-
rung in die Vergütungsgruppe 2 jedoch die Regelvergütung der nächst niedrigeren Stufe, mindestens 
aber die Anfangsregelvergütung (1. Stufe). 
 
Wird der Mitarbeiter nicht in die nächst höhere, sondern in eine darüber liegende Vergütungsgruppe 
höhergruppiert, so ist die Regelvergütung für jede dazwischen liegende Vergütungsgruppe nach 
Satz 1 zu berechnen. 
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Fällt der Zeitpunkt einer Steigerung der Regelvergütung nach Abs. (a) Satz 2 mit dem einer Höher-
gruppierung des Mitarbeiters zusammen, so ist zunächst die Steigerung in der bisherigen Vergü-
tungsgruppe vorzunehmen und danach die Höhergruppierung durchzuführen. 
 
Nach der Höhergruppierung erhält der Mitarbeiter nach je zwei Jahren bis zum Erreichen der End-
regelvergütung (letzte Stufe) die Regelvergütung der nächst höheren Stufe seiner Vergütungsgrup-
pe. 
 
(c) Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an ein Dienstverhältnis im Geltungsbereich 
der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche eingestellt, so erhält er 
 
a) bei Einstellung in derselben Vergütungsgruppe, 
 
aa) wenn seine bisherige Regelvergütung nach diesem Abschnitt oder einer entsprechenden Rege-
lung bemessen war, die Regelvergütung der Stufe, die er beim Fortbestehen des Dienstverhältnisses 
am Einstellungstag vom bisherigen Dienstgeber erhalten hätte, 
 
bb) wenn seine bisherige Regelvergütung in Abweichung von den Vorschriften dieses Abschnittes 
oder einer entsprechenden Regelung bemessen war, die Regelvergütung der Stufe, die er am Einstel-
lungstag von seinem bisherigen Dienstgeber erhalten würde, wenn seine Regelvergütung ab dem 
Zeitpunkt, seit dem er ununterbrochen im Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbe-
reich der katholischen Kirche tätig ist, nach diesem Abschnitt oder einer entsprechenden Regelung 
bemessen worden wäre, 
 
cc) wenn seine bisherige Regelvergütung nach Anhang C der AVR oder einer entsprechenden Rege-
lung bemessen war, die Regelvergütung der Stufe, deren Satz mindestens der Regelvergütung ent-
spricht, die er beim Fortbestehen des Dienstverhältnisses am Einstellungstag vom bisherigen 
Dienstgeber erhalten hätte, mindestens jedoch die Anfangsregelvergütung (1. Stufe).  
 
b) bei Einstellung in einer höheren Vergütungsgruppe die Regelvergütung der Stufe, die ihm zu-
stünde, wenn er in der bisherigen Vergütungsgruppe entsprechend Buchst. a) eingestellt und er 
gleichzeitig höhergruppiert worden wäre;  
 
c) bei Einstellung in einer niedrigeren Vergütungsgruppe die Regelvergütung der Stufe, die ihm 
zustünde, wenn er in der bisherigen Vergütungsgruppe entsprechend Buchst. a) eingestellt und 
gleichzeitig herabgruppiert worden wäre. 
 
Unterabsatz 1 gilt entsprechend, wenn der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an eine Tätigkeit 
im Rahmen eines Gestellungsvertrages eingestellt wird. 
Nach der Einstellung erhält der Mitarbeiter nach je zwei Jahren bis zum Erreichen der Endregelver-
gütung (letzte Stufe) die Regelvergütung der nächst höheren Stufe seiner Vergütungsgruppe. 
 
Der Mitarbeiter, der länger als sechs Monate ohne Bezüge beurlaubt gewesen ist oder dessen 
Dienstverhältnis aus einem anderen Grunde geruht hat, erhält  
 
aa) bei Wiederaufnahme seiner Tätigkeit in derselben Vergütungsgruppe die Regelvergütung der 
Stufe, die für ihn mit Ablauf des Tages vor dem Beginn der Beurlaubung bzw. des Ruhens des 
Dienstverhältnisses maßgebend war, III / A Anlage 1 
 
bb) bei Wiederaufnahme seiner Tätigkeit in einer höheren Vergütungsgruppe die Regelvergütung 
der Stufe, die ihm zustände, wenn er in der bisherigen Vergütungsgruppe bliebe, seine Regelvergü-
tung nach Buchst. aa) berechnet und er gleichzeitig höhergruppiert worden wäre, 
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cc) bei Wiederaufnahme seiner Tätigkeit in einer niedrigeren Vergütungsgruppe die Regelvergütung 
der Stufe, die ihm zustände, wenn er in der bisherigen Vergütungsgruppe bliebe, seine Regelvergü-
tung nach Buchst. aa) berechnet und er gleichzeitig herabgruppiert worden wäre. 
 
Unterabsatz 4 Satz 1 gilt nicht für die Zeit einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes Kind, 
für die Zeit des Grundwehrdienstes oder des Zivildienstes sowie für die Zeit eines Sonderurlaubes, 
die nach § 10 der Anlage 14 zu den AVR bei der Beschäftigungszeit berücksichtigt wird. Unterab-
satz 2 gilt entsprechend. 
 
(d) Wird der Mitarbeiter herabgruppiert, erhält er in der Herabgruppierungsgruppe die Regelvergü-
tung der Stufe, deren Satz mindestens um den Differenzbetrag zwischen der Anfangsregelvergütung 
(1. Stufe) der bisherigen Vergütungsgruppe und der Herabgruppierungsgruppe niedriger ist als seine 
bisherige Regelvergütung, bei einer Herabgruppierung in die Vergütungsgruppe 3 jedoch die Regel-
vergütung der nächst höheren Stufe, höchstens jedoch die Endregelvergütung (letzte Stufe). Wird 
der Mitarbeiter nicht in die nächst niedrigere, sondern in eine darunter liegende Vergütungsgruppe 
herabgruppiert, so ist die Regelvergütung für jede dazwischen liegende Vergütungsgruppe nach Satz 
1 zu berechnen. 
 
Nach der Herabgruppierung erhält der Mitarbeiter nach je zwei Jahren bis zum Erreichen der End-
regelvergütung (letzte Stufe) die Regelvergütung der nächst höheren Stufe seiner Vergütungsgrup-
pe. 
 
 
Anmerkung 1: 

Der Tätigkeit im Bereich der katholischen Kirche im Sinne von Abschnitt III A steht gleich eine 
Tätigkeit in der evangelischen Kirche, in einem Diakonischen Werk oder in einer Einrichtung, die 
dem Diakonischen Werk angeschlossen ist. 
 

Anmerkung 2: 

Ein unmittelbarer Anschluss liegt nicht vor, wenn zwischen den Dienstverhältnissen ein oder meh-
rere Werktage – mit Ausnahme allgemein arbeitsfreier Werktage – liegen, in denen das Dienstver-
hältnis nicht bestand. Es ist jedoch unschädlich, wenn der Mitarbeiter in dem gesamten zwischen 
den Dienstverhältnissen liegenden Zeitraum dienstunfähig erkrankt war oder die Zeit zur Ausfüh-
rung eines Umzuges an einen anderen Ort benötigt hat. Von der Voraussetzung des unmittelbaren 
Anschlusses kann abgewichen werden, wenn der Zeitraum zwischen dem Ende des bisherigen 
Dienstverhältnisses und dem Beginn des neuen Dienstverhältnisses ein Jahr nicht übersteigt. 
 
Anmerkung 3: 

Zeiten bei anderen Arbeitgebern sind anzurechnen, sofern sie Voraussetzung für die Einstellung des 
Mitarbeiters sind. Ausbildungszeiten, die über drei Jahre hinausgehen, können angerechnet werden. 
 
B   Mitarbeiter, die unter die Anlage 2a und die Anlage 2c zu den AVR fallen 
 
(a) Jeder neu eingestellte Mitarbeiter erhält die Anfangsregelvergütung (1. Stufe) seiner Vergü-
tungsgruppe gemäß Anlage 3a zu den AVR in der Fassung der Region, unter deren Regelungszu-
ständigkeit seine Einrichtung fällt. 
 
Nach je zwei Jahren erhält der Mitarbeiter bis zum Erreichen der Endregelvergütung (letzte Stufe) 
die Regelvergütung der nächst höheren Stufe seiner Vergütungsgruppe. 
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(b) Wird der Mitarbeiter höhergruppiert, erhält er vom Beginn des Monats an, in dem die Höher-
gruppierung wirksam wird, in der Aufrückungsgruppe die Regelvergütung der Stufe, in der er sich 
in der bisherigen Vergütungsgruppe befand. 
 
(c) Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an ein Dienstverhältnis im Geltungsbereich 
der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche eingestellt, so erhält er 
 
a) bei Einstellung in derselben Vergütungsgruppe, 
 
aa) wenn seine bisherige Regelvergütung nach diesem Abschnitt oder einer entsprechenden Rege-
lung bemessen war, die Regelvergütung der Stufe, die er beim Fortbestehen des Dienstverhältnisses 
am Einstellungstag vom bisherigen Dienstgeber erhalten hätte, 
 
bb) wenn seine bisherige Regelvergütung in Abweichung von den Vorschriften dieses Abschnittes 
oder einer entsprechenden Regelung bemessen war, die Regelvergütung der Stufe, die er am Einstel-
lungstag von seinem bisherigen Dienstgeber erhalten würde, wenn seine Regelvergütung ab dem 
Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbe-
reich der katholischen Kirche tätig ist, nach diesem Abschnitt oder einer entsprechenden Regelung 
bemessen worden wäre; 
 
b) bei Einstellung in einer höheren Vergütungsgruppe die Regelvergütung der Stufe, die ihm zu-
stünde, wenn er in der bisherigen Vergütungsgruppe entsprechend Buchst. a) eingestellt und er 
gleichzeitig höhergruppiert worden wäre; 
 
c) bei Einstellung in einer niedrigeren Vergütungsgruppe die Regelvergütung der Stufe, die ihm 
zustünde, wenn er in der bisherigen Vergütungsgruppe entsprechend Buchst. a) eingestellt und 
gleichzeitig herabgruppiert worden wäre. 
III / B Anlage 1 
Unterabsatz 1 gilt entsprechend, wenn der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an eine Tätigkeit 
im Rahmen eines Gestellungsvertrages eingestellt wird.  
 
Nach der Einstellung erhält der Mitarbeiter nach je zwei Jahren bis zum Erreichen der Endregelver-
gütung (letzte Stufe) die Regelvergütung der nächst höheren Stufe seiner Vergütungsgruppe. 
Der Mitarbeiter, der länger als sechs Monate ohne Bezüge beurlaubt gewesen ist oder dessen 
Dienstverhältnis aus einem anderen Grunde geruht hat, erhält 
 
aa) bei Wiederaufnahme seiner Tätigkeit in derselben Vergütungsgruppe die Regelvergütung der 
Stufe, die für ihn mit Ablauf des Tages vor dem Beginn der Beurlaubung bzw. des Ruhens des 
Dienstverhältnisses maßgebend war,  
 
bb) bei Wiederaufnahme seiner Tätigkeit in einer höheren Vergütungsgruppe die Regelvergütung 
der Stufe, die ihm zustände, wenn er in der bisherigen Vergütungsgruppe bliebe, seine Regelvergü-
tung nach Buchst. aa) berechnet und er gleichzeitig höhergruppiert worden wäre, 
 
cc) bei Wiederaufnahme seiner Tätigkeit in einer niedrigeren Vergütungsgruppe die Regelvergütung 
der Stufe, die ihm zustände, wenn er in der bisherigen Vergütungsgruppe bliebe, seine Regelvergü-
tung nach Buchst. aa) berechnet und er gleichzeitig herabgruppiert worden wäre. 
 
Unterabsatz 4 Satz 1 gilt nicht für die Zeit einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes Kind, 
für die Zeit des Grundwehrdienstes oder des Zivildienstes sowie für die Zeit eines Sonderurlaubes, 
die nach § 10 der Anlage 14 zu den AVR bei der Beschäftigungszeit berücksichtigt wird. Unterab-
satz 2 gilt entsprechend. 
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(d) Wird der Mitarbeiter herabgruppiert, erhält er in der Herabgruppierungsgruppe die Regelvergü-
tung der Stufe, in der er sich in der bisherigen Vergütungsgruppe befand. 
 
(e) In den Fällen der Absätze (b) bis (d) erhält der Mitarbeiter nach je zwei Jahren bis zum Errei-
chen der Endregelvergütung (letzte Stufe) die Regelvergütung der nächst höheren Stufe seiner Ver-
gütungsgruppe. 
 
 
Anmerkung 1: 

Der Tätigkeit im Bereich der katholischen Kirche im Sinne von Abschnitt III B steht gleich eine 
Tätigkeit in der evangelischen Kirche, in einem Diakonischen Werk oder in einer Einrichtung, die 
dem Diakonischen Werk angeschlossen ist. 
 
Anmerkung 2: 

Ein unmittelbarer Anschluss liegt nicht vor, wenn zwischen den Dienstverhältnissen ein oder meh-
rere Werktage – mit Ausnahme allgemein arbeitsfreier Werktage – liegen, in denen das Dienstver-
hältnis nicht bestand. Es ist jedoch unschädlich, wenn der Mitarbeiter in dem gesamten zwischen 
den Dienstverhältnissen liegenden Zeitraum dienstunfähig erkrankt war oder die Zeit zur Ausfüh-
rung eines Umzuges an einen anderen Ort benötigt hat. Von der Voraussetzung des unmittelbaren 
Anschlusses kann abgewichen werden, wenn der Zeitraum zwischen dem Ende des bisherigen 
Dienstverhältnisses und dem Beginn des neuen Dienstverhältnisses ein Jahr nicht übersteigt. 
 
Anmerkung 3: 

Zeiten bei anderen Arbeitgebern sind anzurechnen, sofern sie Voraussetzung für die Einstellung des 
Mitarbeiters sind. Ausbildungszeiten, die über drei Jahre hinausgehen, können angerechnet wer-
den.“ 
 
 
 

IV. Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR 
 
1. Die Bundeskommission fasst Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR wie folgt neu und legt 
in Abschnitt V Abs. (b) der Anlage 1 zu den AVR vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 
2009 die folgenden Mittelwerte für die Kinderzulage fest: 
 
„V Kinderzulage 
 
A   Allgemeines 
 
(a) Mitarbeiter, denen Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskinder-
geldgesetz zusteht oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 Einkommensteuergesetz oder des 
§ 3 oder § 4 Bundeskindergeldgesetz zustehen würde, erhalten eine Kinderzulage nach Abschnitt B 
oder nach Abschnitt C.  
 
(b) Die Kinderzulage wird für jeden Monat gezahlt, in dem mindestens für einen Tag die Vorausset-
zungen vorliegen. 
 
B   Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis nach dem 30. Juni 2008 begonnen hat 
 
Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis nach dem 30. Juni 2008 begonnen hat, erhalten für jedes berück-
sichtigungsfähige Kind eine Kinderzulage in Höhe von monatlich 90,00 Euro. 
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C   Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Juli 2008 bestanden hat (Besitzstandsregelung) 
 
(a) Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Juli 2008 bestanden hat, erhalten für jedes be-
rücksichtigungsfähige Kind eine Kinderzulage. Sie beträgt vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezem-
ber 2008 monatlich 92,02 Euro, ab dem 1. Januar 2009 monatlich 95,98 Euro. 
 
(b) Die Kinderzulage erhöht sich vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 nach folgender 
Tabelle für 
 

Mitarbeiter nach den  
Vergütungsgruppen 
 

für das erste zu 
berücksichtigende Kind 

für jedes weitere zu  
berücksichtigende Kind 

12, 11, 10, 9 und Kr 1 5,19 Euro 25,97 Euro 
9a und Kr 2 5,19 Euro 20,78 Euro 
8 5,19 Euro 15,59 Euro 

 
Die Kinderzulage erhöht sich vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 nach folgender Ta-
belle für 
 

Mitarbeiter nach den  
Vergütungsgruppen 

 

für das erste zu 
berücksichtigende Kind 

für jedes weitere zu  
berücksichtigende Kind 

12, 11, 10, 9 und Kr 1 5,42 Euro 27,09 Euro 
9a und Kr 2 5,42 Euro 21,67 Euro 
8 5,42 Euro 16,26 Euro 

(c) Abweichend davon erhalten Mitarbeiter im Gebiet der Bundesländer Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen diese Kinderzulage ab dem  
1. April 2008. 
 
(d) Bei der Bemessung der Kinderzulage finden die Konkurrenzregelungen in Abschnitt V Abs. (i) 
der Anlage 1 zu den AVR mit Stand zum 31. Dezember 2007 sinngemäß Anwendung. Diese lauten 
wie folgt: 
 
Stünde neben dem Mitarbeiter einer anderen Person, die im Geltungsbereich der AVR oder in ei-

nem anderen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche tätig oder nach beamtenrechtlichen Grund-

sätzen versorgungsberechtigt ist, der Ortszuschlag der Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen oder 

auf Familienzuschlag der Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen oder ein Sozialzuschlag oder eine 

entsprechende Leistung wesentlich gleichen Inhalts zu, so wird der auf das Kind entfallende Unter-

schiedsbetrag zwischen den Stufen des Ortszuschlags dem Mitarbeiter gewährt, wenn und soweit 

ihm das Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz ge-

währt wird oder ohne Berücksichtigung des § 65 Einkommensteuergesetz oder des § 4 Bundeskin-

dergeldgesetz vorrangig zu gewähren wäre. Auf das Kind entfällt derjenige Unterschiedsbetrag, der 

sich aus der für die Anwendung des Einkommensteuergesetzes oder des Bundeskindergeldgesetzes 

maßgebenden Reihenfolge der Kinder ergibt. Abschnitt IIa der Anlage 1 zu den AVR findet auf den 

Unterschiedsbetrag keine Anwendung, wenn einer der Anspruchsberechtigten im Sinne des Satzes 1 

vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt ist; das gilt auch, 

wenn mehrere Anspruchsberechtigte teilzeitbeschäftigt sind, mit der Maßgabe, dass dann der Un-

terschiedsbetrag zwischen der Stufe 2 und der Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen in Höhe des 

Gesamtbeschäftigungsumfangs der Anspruchsberechtigten gewährt wird, höchstens jedoch der auf 

das Kind entfallende Unterschiedsbetrag zwischen den Stufen des Ortszuschlages. Entsprechendes 
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gilt auch für den Mitarbeiter, dem aus mehreren Rechtsverhältnissen ein Anspruch auf Ortszu-

schlag oder entsprechende Leistungen wesentlich gleichen Inhalts in Höhe der Stufe 3 oder einer 

der folgenden Stufen zusteht (Insichkonkurrenz). 

 

Stünde neben dem Mitarbeiter einer anderen Person, die außerhalb der in Unterabsatz 1 Satz 1 

genannten Bereiche tätig oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt ist, ein 

Anspruch auf Ortszuschlag oder Familienzuschlag oder Sozialzuschlag oder entsprechende Leis-

tungen wesentlich gleichen Inhalts in Höhe der Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen zu, so erhält 

der Mitarbeiter den Ortszuschlag der Stufe 1; erreicht der Anspruch der anderen Person nicht die 

Höhe der Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen, so erhält der Mitarbeiter den Unterschiedsbetrag 

zwischen der Stufe 2 und der Stufe 3 bzw. einer der folgenden Stufen des für ihn maßgebenden Orts-

zuschlages in der Höhe gewährt, dass der Mitarbeiter und die andere Person den Unterschiedsbe-

trag zwischen der Stufe 2 und der Stufe 3 bzw. einer der folgenden Stufen insgesamt einmal erhal-

ten. Dies gilt entsprechend auch für den Mitarbeiter, dem aus mehreren Rechtsverhältnissen ein 

Anspruch auf Ortszuschlag oder entsprechende Leistungen wesentlich gleichen Inhalts in Höhe der 

Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen zusteht (Insichkonkurrenz). Ist der Ehegatte eines teilzeitbe-

schäftigten Mitarbeiters außerhalb der in Unterabsatz 1 Satz 1       genannten Bereiche ebenfalls 

teilzeitbeschäftigt und erhält er den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 2 und der Stufe 3 oder 

einer der folgenden Stufen des Ortszuschlages anteilig zu seiner  

Arbeitszeit gewährt, so erhält der Mitarbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 2 und der 

Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen des Ortszuschlages in der Höhe, dass der Mitarbeiter und 

sein Ehegatte den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 2 und der Stufe 3 oder einer der folgenden 

Stufen insgesamt in der Höhe erhalten, als wenn beide im Geltungsbereich der AVR teilzeitbeschäf-

tigt wären. 
Anmerkung: 

Der Tätigkeit im Bereich der katholischen Kirche im Sinne von Abschnitt V steht gleich eine Tätig-

keit in der evangelischen Kirche, in einem Diakonischen Werk oder in einer Einrichtung, die dem 

Diakonischen Werk angeschlossen ist. 

 

(e) Der Mitarbeiter erhält keine Kinderzulage nach Absatz (a), soweit eine andere Person für dieses 
Kind eine kinderbezogene Besitzstandszulage nach einem Überleitungstarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes oder einem Tarifvertrag oder Vergütungssystem wesentlich gleichen Inhalts erhält.“ 
 
2. Die Bundeskommission legt für den Wert der Kinderzulage nach Abschnitt V der Anlage 1 
zu den AVR vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 die Bandbreite in Höhe von 
7 v.H. nach oben und unten fest.  
 
3. Die Bundeskommission legt für den Wert der Kinderzulage nach Abschnitt V der Anlage 1 
zu den AVR ab dem 1. Januar 2009 die Bandbreite in Höhe von 10 v.H. nach oben und unten 
fest. 
 
 

V. Abschnitt IV der Anlage 1 zu den AVR 
 
Abschnitt IV in Anlage 1 zu den AVR wird zum 1. Januar 2008 ersatzlos gestrichen. 
 
 

VI. Abschnitt VI der Anlage 1 zu den AVR 
 
Abschnitt VI der Anlage 1 zu den AVR wird zum 1. Januar 2008 ersatzlos gestrichen. 
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VII. Anlagen 2a und 2c zu den AVR 
 
1. Die Bundeskommission fügt in Anlage 2a zu den AVR in den Ziffern 1 und 2 der Vergü-
tungsgruppe Kr 2 jeweils eine neue Hochziffer 1a mit folgendem Inhalt ein und legt die darin 
genannten Eurobeträge vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2009 als Mittelwerte fest: 
 
„Diese Mitarbeiter erhalten vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 eine monatliche Zulage 
in Höhe von 50,80 Euro und ab dem 1. Januar 2009 eine monatliche Zulage in Höhe von 52,98 Eu-
ro. 
 
Abweichend davon erhalten Mitarbeiter im Gebiet der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen diese Zulage ab dem 1. April 2008.“ 
 
2. Die Bundeskommission fügt in Anlage 2c zu den AVR in den Ziffern 1 und 2 der Vergü-
tungsgruppe Kr 2 jeweils eine neue Hochziffer 1a mit folgendem Inhalt ein und legt die darin 
genannten Eurobeträge vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2009 als Mittelwerte fest: 
 
„Diese Mitarbeiter erhalten ab dem 1. Januar 2008 eine monatliche Zulage in Höhe von 50,80 Euro 
und ab dem 1. Januar 2009 eine monatliche Zulage in Höhe von 52,98 Euro.  
 
Abweichend davon erhalten Mitarbeiter im Gebiet der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen diese Zulage ab dem 1. April 2008.“ 
 
3. Die Bundeskommission legt für den vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 gültigen 
Wert der Zulage nach Hochziffer 1a in den Ziffern 1 und 2 der Vergütungsgruppe Kr 2 in 
Anlage 2a und Anlage 2c zu den AVR vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 die 
Bandbreite in Höhe von 7 v.H. nach oben und unten fest. 
 
4. Die Bundeskommission legt für den ab dem 1. Januar 2009 gültigen Wert der Zulage nach 
Hochziffer 1a in den Ziffern 1 und 2 der Vergütungsgruppe Kr 2 in Anlage 2a und Anlage 2c 
zu den AVR ab dem 1. Januar 2009 eine Bandbreite in Höhe von 10 v.H. nach oben und unten 
fest. 
 
 

VIII. Anlage 3 zu den AVR 
 
In Anlage 3 zu den AVR werden die Tabellen 3 (Ost), 3a (Ost), 3b, 3b (Ost), 3c und 3c (Ost) ersatz-
los gestrichen. 
 
 

IX. Anlage 4 zu den AVR 
 
Die Anlage 4 zu den AVR wird zum 1. Januar 2008 ersatzlos gestrichen. 
 
 

X. Anlage 10 zu den AVR 
 
Die Anlage 10 zu den AVR wird zum 1. Januar 2008 ersatzlos gestrichen. 
 
 

XI. Dozenten und Lehrkräfte 
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1. Die Bundeskommission fasst den Abschnitt IV der Anlage 1 zu den AVR wie folgt neu und 
legt für Dozenten und Lehrkräfte, die nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den Tätigkeits-
merkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 zu den AVR nicht unter die Anlage 
2 zu den AVR fallen, die folgenden Regelvergütungskürzungen vom 1.Januar 2008 bis zum 
31. Dezember 2009 als Mittelwerte fest: 
 
 
„Dozenten und Lehrkräfte 
 
Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 2 bis 5b nach Ziffer VI der Anmerkungen zu 
den Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 2 zu den AVR wird die Regelvergütung ab dem 1. Januar 
2008 um 72,77 Euro und ab dem 1. Januar 2009 um 75,90 Euro gekürzt; für Lehrkräfte der Vergü-
tungsgruppen 5c bis 8 wird die Regelvergütung ab dem 1. Januar 2008 um 65,49 Euro und ab dem 
1. Januar 2009 um 68,31 Euro gekürzt. 
Abweichend davon erhalten Dozenten und Lehrkräfte im Gebiet der Bundesländer Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen diese Kürzung ab dem 1. Ap-
ril 2008.“ 
2. Die Bundeskommission legt für den Umfang der Regelvergütungskürzung für Dozenten 
und Lehrkräfte, die nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Ver-
gütungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 zu den AVR nicht unter die Anlage 2 zu den AVR fal-
len, vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 die Bandbreite in Höhe von 7 v.H. nach 
oben und unten fest. 
 
3. Die Bundeskommission legt für den Umfang der Regelvergütungskürzung für Dozenten 
und Lehrkräfte, die nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Ver-
gütungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 zu den AVR nicht unter die Anlage 2 zu den AVR fal-
len, ab dem 1. Januar 2009 die Bandbreite in Höhe von 10 v.H. nach oben und unten fest. 
 
 
C. Erhöhung, Mittelwerte und Bandbreiten der Regelvergütung und der sonstigen Vergü-

tungsbestandteile 
 
 

I. Anlagen 3 und 3a zu den AVR  
 

1. Die Bundeskommission legt für die unter die Anlagen 2, 2b, und 2d zu den AVR fallenden 
Mitarbeiter mit Wirkung zum 1. Januar 2008 bzw. für Mitarbeiter i.S.d. § 2a des Allgemeinen 
Teils der AVR mit Wirkung zum 1. April 2008 die Mittelwerte für die Regelvergütung in der 
im Anschluss wiedergegebenen Fassung der Anlage 3 zu den AVR fest. 
 
2. Die Bundeskommission legt für die unter die Anlagen 2a und 2c zu den AVR fallenden Mit-
arbeiter mit Wirkung zum 1. Januar 2008 bzw. für Mitarbeiter i.S.d. § 2a des Allgemeinen 
Teils der AVR mit Wirkung zum 1. April 2008 die Mittelwerte für die Regelvergütung in der 
im Anschluss wiedergegebenen Fassung der Anlage 3a zu den AVR fest.  
 
3. Die Bundeskommission legt für die unter die Anlagen 2, 2b, und 2d zu den AVR fallenden 
Mitarbeiter mit Wirkung zum 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 die Mittelwerte für 
die Regelvergütung in der im Anschluss wiedergegebenen Fassung der Anlagen 3 zu den AVR 
fest. 
 
4. Die Bundeskommission legt für die unter die Anlagen 2a, und 2c zu den AVR fallenden Mi-
tarbeiter mit Wirkung zum 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 die Mittelwerte für die 
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Regelvergütung in der im Anschluss wiedergegebenen Fassung der Anlagen 3a zu den AVR 
fest. 
 
5. Die Bundeskommission legt für den Umfang der Regelvergütung gemäß den Anlagen 3 und 
3a zu den AVR vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 die Bandbreite in Höhe von 7 
v.H. nach oben und unten fest.  
 
6. Die Bundeskommission legt für den Umfang der Regelvergütung gemäß den Anlagen 3 und 
3a zu den AVR ab dem 1. Januar 2009 die Bandbreite in Höhe von 10 v.H. nach oben und 
unten fest. 
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Regelvergütung für die unter die Anlagen 2, 2b und 2d zu den AVR fallenden Mitarbeiter                                                    Anlage 3 
zu den AVR 

Bundesmittelwerttabelle gültig ab 
01.01.2008/01.04.2008    
Verg.- Grundvergütungssätze in Stufe 
Gr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
1 3.645,67 3.964,96 4.284,23 4.451,74 4.619,22 4.786,65 4.954,14 5.121,62 5.289,06 5.456,56 5.624,03 5.777,36 
1a 3.374,91 3.650,40 3.925,84 4.079,22 4.232,62 4.385,98 4.539,41 4.692,75 4.846,18 4.999,52 5.152,91 5.221,76 
1b 3.129,20 3.365,52 3.601,87 3.752,12 3.902,38 4.052,64 4.202,87 4.353,12 4.503,37 4.653,64 4.716,23   
2 2.978,16 3.180,04 3.381,94 3.507,13 3.632,35 3.757,59 3.882,81 4.008,03 4.133,20 4.258,41 4.338,28   
3 2.710,75 2.884,47 3.058,20 3.172,48 3.286,72 3.400,99 3.515,21 3.629,48 3.743,75 3.858,01 3.875,22   
4a 2.526,06 2.674,72 2.823,42 2.923,61 3.023,79 3.123,94 3.224,10 3.324,30 3.424,45 3.519,93     
4b 2.358,57 2.483,79 2.609,02 2.696,67 2.784,30 2.871,94 2.959,60 3.047,25 3.134,92 3.203,76     
5b 2.209,84 2.311,64 2.418,07 2.496,32 2.571,46 2.646,60 2.721,70 2.796,81 2.871,94 2.922,03     
5c 2.053,44 2.132,48 2.214,25 2.282,58 2.354,57 2.426,55 2.498,56 2.570,55 2.634,71       
6b 1.944,63 2.010,44 2.076,26 2.122,62 2.170,52 2.218,49 2.268,50 2.321,68 2.374,93 2.414,04     
7 1.846,58 1.901,68 1.956,73 1.995,67 2.034,61 2.073,54 2.112,72 2.153,61 2.194,53 2.219,92     
8 1.756,62 1.802,30 1.847,96 1.877,51 1.904,36 1.931,21 1.958,07 1.984,94 2.011,77 2.038,64 2.064,15   
9a 1.698,23 1.732,70 1.767,14 1.793,90 1.820,66 1.847,44 1.874,23 1.901,01 1.927,76       
9 1.657,99 1.695,57 1.733,18 1.761,40 1.786,90 1.812,42 1.837,93 1.863,46         
10 1.533,32 1.564,21 1.595,11 1.623,31 1.648,82 1.674,32 1.699,84 1.725,37 1.742,84    
11 1.446,04 1.470,20 1.494,37 1.513,19 1.531,97 1.550,79 1.569,57 1.588,39 1.607,19    
12 1.368,16 1.392,31 1.416,51 1.435,28 1.454,10 1.472,90 1.491,70 1.510,50 1.529,29    
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Regelvergütung für die unter die Anlagen 2a und 2c zu den AVR fallenden Mitarbeiter                                                 Anlage 3a 
zu den AVR 

Bundesmittelwerttabelle gültig ab 
01.01.2008/01.04.2008   
           
Verg.- Grundvergütungssätze in Stufe   
Gr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

   
Kr 14  3.854,42 3.968,82 4.083,22 4.172,20 4.261,18 4.350,18 4.439,15 4.528,13 4.617,10  
Kr 13  3.448,40 3.562,80 3.677,20 3.766,18 3.855,14 3.944,13 4.033,11 4.122,09 4.211,08  
Kr 12  3.179,32 3.285,88 3.392,39 3.475,24 3.558,11 3.640,97 3.723,82 3.806,68 3.889,55  
Kr 11  2.998,32 3.100,57 3.202,81 3.282,34 3.361,87 3.441,40 3.520,92 3.600,45 3.679,98  
Kr 10  2.825,20 2.920,07 3.014,94 3.088,70 3.162,50 3.236,25 3.310,04 3.383,81 3.457,59  
Kr 9  2.666,33 2.754,03 2.841,77 2.910,01 2.978,24 3.046,49 3.114,72 3.182,96 3.251,19  
Kr 8  2.518,67 2.599,94 2.681,23 2.744,46 2.807,70 2.870,91 2.934,13 2.997,35 3.060,56  
Kr 7  2.383,71 2.458,80 2.533,87 2.592,27 2.650,67 2.709,06 2.767,46 2.825,85 2.884,24  
Kr 6  2.225,00 2.293,80 2.362,61 2.416,12 2.469,64 2.523,15 2.576,68 2.630,18 2.683,71  
Kr 5a  2.150,33 2.214,67 2.278,99 2.329,03 2.379,05 2.429,09 2.479,13 2.529,16 2.579,18  
Kr 5  2.099,08 2.159,94 2.220,81 2.268,14 2.315,48 2.362,82 2.410,13 2.457,48 2.504,84  
Kr 4  2.006,42 2.060,52 2.114,61 2.156,69 2.198,76 2.240,84 2.282,92 2.325,00 2.367,07  
Kr 3  1.920,47 1.966,44 2.012,41 2.048,17 2.083,92 2.119,68 2.155,42 2.191,19 2.226,93  
Kr 2  1.772,37 1.812,66 1.852,96 1.884,30 1.915,62 1.946,97 1.978,29 2.009,65 2.040,98 
Kr 1  1.698,52 1.734,38 1.770,24 1.798,12 1.826,02 1.853,91 1.881,78 1.909,65 1.937,55 

 

           
 
           
  



 

 

 
16 

 
 
 

Regelvergütung für die unter die Anlagen 2, 2b und 2d zu den AVR fallenden Mitarbeiter                                          Anlage 3 
zu den AVR 

Bundesmittelwerttabellen gültig ab 01.01.2009   
Verg.- Grundvergütungssätze in Stufe 
Gr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
1 3.802,44 4.135,45 4.468,45 4.643,16 4.817,85 4.992,48 5.167,17 5.341,84 5.516,49 5.691,19 5.865,86 6.025,79 
1a 3.520,03 3.807,36 4.094,66 4.254,63 4.414,62 4.574,58 4.734,60 4.894,54 5.054,56 5.214,50 5.374,48 5.446,30 
1b 3.263,75 3.510,24 3.756,75 3.913,46 4.070,19 4.226,90 4.383,59 4.540,31 4.697,01 4.853,74 4.919,03   
2 3.106,22 3.316,78 3.527,36 3.657,94 3.788,54 3.919,17 4.049,77 4.180,37 4.310,93 4.441,52 4.524,83   
3 2.827,31 3.008,51 3.189,70 3.308,90 3.428,05 3.547,23 3.666,36 3.785,54 3.904,73 4.023,90 4.041,85   
4a 2.634,68 2.789,73 2.944,83 3.049,33 3.153,81 3.258,27 3.362,74 3.467,25 3.571,70 3.671,29     
4b 2.459,99 2.590,60 2.721,20 2.812,62 2.904,02 2.995,43 3.086,86 3.178,28 3.269,72 3.341,52     
5b 2.304,86 2.411,04 2.522,05 2.603,66 2.682,03 2.760,40 2.838,73 2.917,08 2.995,43 3.047,67     
5c 2.141,74 2.224,18 2.309,46 2.380,73 2.455,82 2.530,90 2.606,00 2.681,08 2.748,00       
6b 2.028,25 2.096,89 2.165,54 2.213,89 2.263,85 2.313,88 2.366,05 2.421,51 2.477,05 2.517,84     
7 1.925,98 1.983,45 2.040,87 2.081,48 2.122,10 2.162,71 2.203,57 2.246,21 2.288,89 2.315,38     
8 1.832,16 1.879,80 1.927,42 1.958,24 1.986,25 2.014,25 2.042,26 2.070,29 2.098,28 2.126,31 2.152,90   
9a 1.771,26 1.807,20 1.843,13 1.871,04 1.898,95 1.926,88 1.954,82 1.982,75 2.010,65       
9 1.729,28 1.768,48 1.807,71 1.837,14 1.863,74 1.890,36 1.916,96 1.943,58         
10 1.599,25 1.631,47 1.663,70 1.693,12 1.719,71 1.746,31 1.772,93 1.799,56 1.817,78    
11 1.508,22 1.533,42 1.558,63 1.578,26 1.597,84 1.617,48 1.637,06 1.656,70 1.676,30    
12 1.426,99 1.452,18 1.477,42 1.497,00 1.516,63 1.536,23 1.555,84 1.575,45 1.595,05    
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Regelvergütung für die unter die Anlagen 2a und 2c zu den AVR fallenden Mitarbeiter                                             Anlage 3a  
                                                                                                                                                                                              zu den AVR 
  
Bundesmittelwerttabelle 
gültig ab 01.01.2009           
Verg.- Grundvergütungssätze in Stufe   
Gr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

   
Kr 14  4.020,16 4.139,48 4.258,80 4.351,61 4.444,41 4.537,23 4.630,03 4.722,84 4.815,64  
Kr 13  3.596,68 3.716,00 3.835,32 3.928,13 4.020,91 4.113,73 4.206,54 4.299,34 4.392,15  
Kr 12  3.316,03 3.427,17 3.538,27 3.624,67 3.711,11 3.797,53 3.883,95 3.970,36 4.056,80  
Kr 11  3.127,25 3.233,89 3.340,53 3.423,48 3.506,43 3.589,38 3.672,32 3.755,27 3.838,22  
Kr 10  2.946,69 3.045,63 3.144,58 3.221,52 3.298,49 3.375,41 3.452,37 3.529,31 3.606,27  
Kr 9  2.780,98 2.872,45 2.963,97 3.035,14 3.106,31 3.177,49 3.248,65 3.319,82 3.390,99  
Kr 8  2.626,98 2.711,74 2.796,53 2.862,47 2.928,43 2.994,36 3.060,29 3.126,24 3.192,16  
Kr 7  2.486,21 2.564,53 2.642,83 2.703,74 2.764,65 2.825,55 2.886,46 2.947,36 3.008,26  
Kr 6  2.320,67 2.392,44 2.464,20 2.520,01 2.575,84 2.631,65 2.687,47 2.743,28 2.799,11  
Kr 5a  2.242,80 2.309,90 2.376,99 2.429,18 2.481,34 2.533,54 2.585,73 2.637,91 2.690,08  
Kr 5  2.189,34 2.252,82 2.316,31 2.365,67 2.415,05 2.464,42 2.513,77 2.563,15 2.612,54  
Kr 4  2.092,69 2.149,12 2.205,54 2.249,43 2.293,30 2.337,19 2.381,09 2.424,98 2.468,85  
Kr 3  2.003,05 2.050,99 2.098,95 2.136,25 2.173,53 2.210,83 2.248,11 2.285,41 2.322,69  
Kr 2  1.848,58 1.890,60 1.932,64 1.965,33 1.997,99 2.030,69 2.063,36 2.096,06 2.128,74 
Kr 1  1.771,55 1.808,96 1.846,36 1.875,44 1.904,53 1.933,62 1.962,70 1.991,77 2.020,87 
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II. Abschnitt XIV der Anlage 1 zu den AVR 

 
1. Die Bundeskommission fasst Anmerkung 2 in Abschnitt XIV der Anlage 1 zu den AVR 
wie folgt neu und legt vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2009 die folgenden Mit-
telwerte für die Weihnachtszuwendung fest: 
 
„Wegen der Festschreibung der Weihnachtszuwendung beträgt abweichend von Abs. d Unterabs. 
1 Satz 1 der Bemessungssatz für die Weihnachtszuwendung vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezem-
ber 2008 80,84 v.H. und ab 1. Januar 2009 77,51 v.H.“ 
 
2. Die Bundeskommission fasst Ziffer 2 der Übergangsvorschrift zu Abschnitt XIV der An-
lage 1 zu den AVR (Weihnachtszuwendung) in Abschnitt (3) Abs. (c) des § 2a Allgemeiner 
Teil AVR wie folgt neu und legt vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2009 die folgen-
den Mittelwerte für die Weihnachtszuwendung fest: 
 
„2. Wegen der Festschreibung der Weihnachtszuwendung beträgt abweichend von Ziffer 1 der 
Bemessungssatz für die Weihnachtszuwendung vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 
60,63 v.H. und ab 1. Januar 2009 58,13 v.H.“ 
 
3. Die Bundeskommission legt für den Umfang der Weihnachtszuwendung nach Anmer-
kung 2 in Abschnitt XIV der Anlage 1 zu den AVR und nach Ziffer 2 der Übergangsvor-
schrift zu Abschnitt XIV der Anlage 1 zu den AVR (Weihnachtszuwendung) in Abschnitt 
(3) Abs. (c) des § 2a Allgemeiner Teil AVR die Bandbreite in Höhe von 0,1 v.H. nach oben 
und unten fest. 
 
 

III. Anlage 2d zu den AVR 
 
1. Die Bundeskommission fasst die Anmerkungen A – F zu den Tätigkeitsmerkmalen der 
Vergütungsgruppen 1a bis 9 der Anlage 2d zu den AVR wie folgt neu und legt folgende 
Werte der Vergütungsgruppenzulage vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2009 als 
Mittelwerte fest: 
 
„A Diese Mitarbeiter erhalten nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Ziffer eine monatliche 

Vergütungsgruppenzulage in Höhe von 84,63 Euro, ab 1. Januar 2009 in Höhe von 88,27 
Euro. 

 
B Diese Mitarbeiter erhalten eine monatliche Vergütungsgruppenzulage in Höhe von 101,56 

Euro, ab 1. Januar 2009 in Höhe von 105,93 Euro. 
 
C Diese Mitarbeiter erhalten eine monatliche Vergütungsgruppenzulage in Höhe von 112,17 

Euro, ab 1. Januar 2009 in Höhe von 116,99 Euro, frühestens jedoch nach vierjähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe 5c. 

 
D Diese Mitarbeiter erhalten nach vierjähriger Bewährung in dieser Ziffer eine monatliche 

Vergütungsgruppenzulage in Höhe von 124,19 Euro, ab 1. Januar 2009 in Höhe von 
129,53 Euro. 
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E Diese Mitarbeiter erhalten nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Ziffer eine monatliche 
Vergütungsgruppenzulage in Höhe von 103,49 Euro, ab 1. Januar 2009 in Höhe von 
107,94 Euro. 

 
F Diese Mitarbeiter erhalten nach vierjähriger Bewährung in dieser Ziffer eine monatliche 

Vergütungsgruppenzulage in Höhe von 137,81 Euro, ab 1. Januar 2009 in Höhe von 
143,73 Euro. 

 
Abweichend davon erhalten Mitarbeiter im Gebiet der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen diese Zulage ab dem 1. April 2008.“ 
 
2. Die Bundeskommission legt für den Wert der Vergütungsgruppenzulage nach den An-
merkungen A – F zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1a bis 9 der Anlage 
2d zu den AVR vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 die Bandbreite in Höhe 
von 7 v.H. nach oben und unten fest. 
 
3. Die Bundeskommission legt für den Wert der Vergütungsgruppenzulage nach den An-
merkungen A – F zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1a bis 9 der Anlage 
2d zu den AVR ab dem 1. Januar 2009 die Bandbreite in Höhe von 10 v.H. nach oben und 
unten fest. 
 
 

IV. Anlage 6a zu den AVR 
 
Die Bundeskommission fasst § 2 der Anlage 6a zu den AVR wie folgt neu: 
 
„Die Stundenvergütungen werden je Vergütungsgruppe in der Anlage 3 und in der Anlage 3a zu 
den AVR nach folgender Formel ermittelt: 
 

Regelvergütung Stufe 4 
--------------------------------------------------------------------------------- 

durchschnittliche regelmäßige Wochenarbeitszeit x 4,348“ 
 
 

V. Anlage 7 zu den AVR 
 
1. Die Bundeskommission fasst in Anlage 7 zu den AVR die folgenden Bestimmungen neu 
und legt in diesen Bestimmungen mit den Ausbildungsvergütungen und Entgelten vom 1. 
Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2009 die folgenden Mittelwerte fest: 
 
1. Die Höhe der Ausbildungsvergütung für die Schüler an Kranken- und Kinderkrankenpflege-

schulen, Hebammenschulen sowie an Altenpflegeschulen gemäß § 1 Abs. (a) Satz 2 Ab-
schnitt B II der Anlage 7 zu den AVR wird wie folgt geändert: 
 
„Sie beträgt ab 1. Januar 2008: 
im ersten Ausbildungsjahr 799,06 Euro 
im zweiten Ausbildungsjahr 858,57 Euro 
im dritten Ausbildungsjahr 954,44 Euro“ 

 



 

 

 
20 

2. Die Höhe der Ausbildungsvergütung für die Krankenpflegehelfer sowie Altenpflegehelfer 
gemäß § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt CII der Anlage 7 zu den AVR wird wie folgt geändert: 
 
„Sie beträgt ab 1. Januar 2008 732,93 Euro “. 

 
3. Die Höhe des Entgelts für Praktikanten nach abgelegtem Examen gemäß § 1 Abs. (a) Satz 2 

Buchstabe D wird unter Streichung des Verheiratetenzuschlages wie folgt geändert: 
 
 
 

„Sie beträgt ab 1. Januar 2008 für: 
 
1. Pharmazeutisch-technische Assistent(inn)en 1.254,09 Euro 
2. Masseure und med. Bademeister/-innen  1.201,25 Euro 
3. Sozialarbeiter/-innen     1.463,16 Euro 
4. Sozialpädagog(inn)en     1.463,16 Euro 
5. Erzieher/-innen     1.254,09 Euro 
6. Kinderpfleger/-innen     1.201,25 Euro 
7. Altenpfleger/-innen     1.254,09 Euro 
8. Haus- und Familienpfleger/-innen   1.254,09 Euro 
9. Heilerziehungshelfer/-innen    1.201,25 Euro 
10. Heilerziehungspfleger/-innen    1.311,67 Euro 
11. Arbeitserzieher/-innen    1.311,67 Euro 
12. Rettungsassistent(inn)en    1.201,25 Euro“ 

 
4. In § 1 Abs. (a) Buchstabe D der Anlage 7 zu den AVR wird der Satz 3 ersatzlos gestrichen. 
 
5. In § 1 Abs. (b) Buchstabe D der Anlage 7 zu den AVR werden die Worte „und Verheirate-

tenzuschläge“ ersatzlos gestrichen. 
 
6. Die Höhe des Entgelts für Auszubildende gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Buchst. E der Anlage 7 zu 

den AVR wird wie folgt geändert: 
 

„Es beträgt ab 1. Januar 2008: 
 
im ersten Ausbildungsjahr 687,34 Euro 
im zweiten Ausbildungsjahr 736,15 Euro 
im dritten Ausbildungsjahr 780,93 Euro 
im vierten Ausbildungsjahr 843,06 Euro“ 
 

7. In § 1 Abs. (a) der Buchstaben B II, C II, D und E der Anlage 7 zu den AVR wird jeweils am 
Ende folgender neuer Satz 3 eingefügt: 

 
„Abweichend davon erhalten Schüler, Praktikanten und Auszubildende im Gebiet der Bun-
desländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sach-
sen diese Ausbildungsvergütungen und Entgelte ab dem 1. April 2008.“ 
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2. Die Bundeskommission legt für den Umfang der Ausbildungsvergütungen und Entgelte 
gemäß Anlage 7 zu den AVR vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 die Bandbrei-
te in Höhe von 7 v.H. nach oben und unten fest.  
 
3. Die Bundeskommission legt für den Umfang der Ausbildungsvergütungen und Entgelte 
gemäß Anlage 7 zu den AVR ab dem 1. Januar 2009 die Bandbreite in Höhe von 10 v.H. 
nach oben und unten fest. 
 
 

VI. Anlage 14 zu den AVR 
 
1. Die Bundeskommission legt in § 7 Absatz 1 der Anlage 14 zu den AVR vom 1. Januar 
2008 bis zum 31. Dezember 2009 folgende Mittelwerte für das Urlaubsgeld fest: 
 
„Das Urlaubsgeld beträgt 
a) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 1 bis 5b der Anlagen 2, 
bzw. 2b und 2d zu den AVR und der Vergütungsgruppen Kr 14 bis Kr 7 der Anlagen 2a und 2c 
zu den AVR 255,65 Euro, 
b) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 5c bis 12 der Anlagen 
2 bzw. 2b und 2d zu den AVR und der Vergütungsgruppen Kr 6 bis Kr 1 der Anlagen 2a und 2c 
zu den AVR 332,34 Euro, 
c) für den gemäß der Anlage 7 zu den AVR zu seiner Ausbildung Beschäftigten 255,65 Euro.“ 
 
2. Die Bundeskommission legt in § 2a Absatz 17 des Allgemeinen Teils zu den AVR vom 1. 
Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2009 folgenden Mittelwert für das Urlaubsgeld fest: 
 
„Das Urlaubsgeld für den am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter und den zu seiner Ausbildung 
Beschäftigten beträgt einheitlich 255,65 Euro.“ 
 
3. Die Bundeskommission legt für den Umfang des Urlaubsgeldes gemäß § 7 Absatz 1 An-
lage 14 zu den AVR und § 2a Absatz 17 des Allgemeinen Teils zu den AVR vom 1. Januar 
2008 bis zum 31. Dezember 2008 die Bandbreite in Höhe von 7 v.H. nach oben und unten 
fest. 
 
4. Die Bundeskommission legt für den Umfang des Urlaubsgeldes nach § 7 der Anlage 14 
zu den AVR und § 2a Absatz 17 des Allgemeinen Teils zu den AVR ab dem 1. Januar 2009 
die Bandbreite in Höhe von 10 v.H. nach oben und unten fest. 
 
 
D. Einmalzahlung 2009 
 
 
1. Die Bundeskommission fügt in Anlage 1 zu den AVR folgenden neuen Abschnitt IIIb ein 
und legt den folgenden Mittelwert für die Einmalzahlung 2009 fest: 
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„IIIb  Einmalzahlung für das Jahr 2009 
 
(a) Die Mitarbeiter, die nicht dem Geltungsbereich der Anlage 7 zu den AVR unterfallen, erhal-
ten für das Jahr 2009 eine Einmalzahlung in Höhe von 225,00 Euro, die mit den Bezügen für den 
Monat Januar 2009 ausgezahlt wird. 
 
(b) Ein Anspruch auf die Zahlung nach Absatz (a) besteht, wenn der Mitarbeiter an mindestens 
einem Tag des Fälligkeitsmonats Anspruch auf Dienstbezüge (Vergütung, Urlaubsvergütung 
oder Krankenbezüge) hat; dies gilt auch für Kalendermonate, in denen nur wegen der Höhe der 
Barleistungen des Sozialversicherungsträgers Krankengeldzuschuss nicht bezahlt wird. Die Zah-
lung wird auch geleistet, wenn die Mitarbeiterin wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 
und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes in dem Fälligkeitsmonat keine Bezüge erhalten hat. 
 
(c) Teilzeitbeschäftigte erhalten den jeweiligen Teilbetrag der Einmalzahlung, die dem Verhält-
nis der mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäf-
tigten entspricht. Maßgebend sind die jeweiligen Verhältnisse zum Fälligkeitszeitpunkt nach 
Absatz (a). 
 
(d) Die Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu berücksichtigen.“ 
 
2. Die Bundeskommission legt für die Einmalzahlung nach Abschnitt IIIb der Anlage 1 zu 
den AVR die Bandbreite in Höhe von 10 v.H. nach oben und unten fest. 
 
 
E. Erhöhung, Mittelwerte und Bandbreite für den Umfang der Arbeitszeit 
 
 
1. Die Bundeskommission fasst § 1 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1 der Anlage 5 zu den AVR 
wie folgt neu und legt damit vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2009 die folgenden 
Mittelwerte für den Umfang der Arbeitszeit fest: 
 
„Die regelmäßige Arbeitszeit der Mitarbeiter beträgt vom 1. Januar 2008 bis zum 31. August 
2009 durchschnittlich 38,5 Stunden in der Woche, ab dem 1. September 2009 durchschnittlich 39 
Stunden in der Woche.“ 
 
2. Die Bundeskommission legt für den Umfang der Arbeitszeit nach § 1 Absatz 1 Unterab-
satz 1 Satz 1 der Anlage 5 zu den AVR die Bandbreite in Höhe von 6 v.H. nach oben und 
unten fest. 
 
 
F. Überleitungs- und Besitzstandsregelungen zu Anlage 1 und Anlage 7 zu den AVR 
 
 

I. Anlage 1a zu den AVR 
 
In den AVR wird folgende neue Anlage 1a eingefügt: 
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„Anlage 1a  Überleitungsregelungen zu Anlage 1 zu den AVR 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Überleitungsregelung gilt für alle Mitarbeiter, die am 30. Juni 2008 in einem Dienstver-
hältnis gestanden haben, das am 1. Juli 2008 im Geltungsbereich der AVR fortbesteht, für die 
Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. Ein Dienstverhältnis besteht 
auch ununterbrochen fort, bei der Verlängerung eines befristeten Dienstvertrages sowie bei 
Dienstgeberwechsel innerhalb des Geltungsbereichs der AVR. Unterbrechungen von bis zu ei-
nem Monat sind unschädlich. 
 
§ 2 Überleitung von Mitarbeitern unter 21 bzw. 23 Jahren 
 
(1) Mitarbeiter, die bis zum 31. Dezember 2007 einen Anspruch auf eine Grundvergütung nach 
Abschnitt IV der Anlage 1 zu den AVR oder auf eine Gesamtvergütung nach Abschnitt VI der 
Anlage 1 zu den AVR gehabt haben, erhalten ab dem 1. Januar 2008 eine Regelvergütung der 
Stufe 1 nach Abschnitt II der Anlage 1 zu den AVR. 
 
(2) Abweichend davon erhalten Mitarbeiter im Gebiet der Bundesländer Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen diese Regelvergütung ab 
dem 1. April 2008. 
 
§ 3 Stufenzuordnung gemäß Abschnitt III der Anlage 1 zu den AVR  
 
(1) Zum 1. Januar 2008 werden zuerst alle Stufenveränderungen nach Abschnitt III der Anlage 1 
zu den AVR mit Stand 31. Dezember 2007 vollzogen. Danach erfolgt die Zuordnung zu einer der 
Regelvergütungsstufen. Dabei wird von der Grundvergütungsstufe mit Stand zum 31. Dezember 
2007 am 1. Januar 2008 nach folgender Überleitungstabelle in die zahlenmäßig gleiche Regel-
vergütungsstufe übergeleitet. 

 
 
Grundvergütungsstufe  
mit Stand zum 
31. Dezember 2007 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Regelvergütungsstufe 
am 1. Januar 2008 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
(2) Mitarbeiter, die zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2009 nach der Rege-
lung mit Stand zum 31. Dezember 2007 wegen Vollendung eines mit ungerader Zahl (Abschnitt 
III A der Anlage 1 zu den AVR) oder mit gerader Zahl (Abschnitt III B der Anlage 1 zu den 
AVR) bezeichneten Lebensjahres die nächst höhere Stufe ihrer Vergütungsstufe erhalten würden, 
werden so behandelt, wie wenn sie zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzung nach Abschnitt A 
bzw. nach Abschnitt B der ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung des Abschnitts III der Anlage 1 
zu den AVR zum Aufstieg in die nächst höhere Stufe erfüllen würden. 
 
(3) Abweichend davon gilt für Mitarbeiter im Gebiet der Bundesländer Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen anstelle des 1. Januar 2008 
der 1. April 2008.“ 
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II. Anlage 1b zu den AVR 
 
In den AVR wird folgende neue Anlage 1b eingefügt: 
 
„Anlage 1b  Besitzstandsregelungen zu Anlage 1 zu den AVR 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Diese Überleitungsregelung gilt für alle Mitarbeiter, die am 30. Juni 2008 in einem Dienst-
verhältnis gestanden haben, das am 1. Juli 2008 im Geltungsbereich der AVR fortbesteht, für die 
Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. Ein Dienstverhältnis besteht 
auch ununterbrochen fort, bei der Verlängerung eines befristeten Dienstvertrages sowie bei 
Dienstgeberwechsel innerhalb des Geltungsbereichs der AVR. Unterbrechungen von bis zu ei-
nem Monat sind unschädlich. 
 
(2) Teilzeitbeschäftigte erhalten den jeweiligen Teilbetrag der Besitzstandszulage, die dem Ver-
hältnis der mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbe-
schäftigten entspricht.“ 
 
Die Bundeskommission legt für die Zulage gemäß § 2 Abs. 1 der Anlage 1b zu den AVR 
vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2009 folgenden Mittelwert fest: 
 
„§ 2 Zulage für die Vergütungsgruppen 12 bis 10 der Anlage 2 zu den AVR sowie die Ver-

gütungsgruppen Kr 1 Ziffer 1 und Kr 2 Ziffern 3 und 4 der Anlagen 2a und 2c zu den 
AVR  

 
(1) Mitarbeiter, die in die Vergütungsgruppen 12 bis 10 der Anlage 2 zu den AVR sowie in die 
Vergütungsgruppen Kr 1 Ziffer 1 und Kr 2 Ziffern 3 und 4 der Anlagen 2a und 2c zu den AVR 
eingruppiert sind, erhalten ab 1. Januar 2008 eine Zulage in Höhe von 50,- Euro.  
 
Abweichend davon erhalten Mitarbeiter im Gebiet der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen diese Zulage ab dem 1. April 2008. 
 
(2) Diese Zulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem die in Absatz 1 genannten Mitarbeiter in eine 
der Vergütungsgruppen 9 bis 1 der Anlage 2 zu den AVR oder in eine der Vergütungsgruppen Kr 
3 bis Kr 14 der Anlagen 2a und 2c zu den AVR höhergruppiert werden.“ 
 
Die Bundeskommission legt für den Wert der Zulage nach § 2 Abs. 1 der Anlage 1b zu den 
AVR vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 die Bandbreite in Höhe von 7 v.H. 
nach oben und unten fest. 
 
Die Bundeskommission legt für den Wert der Zulage nach § 2 Abs. 1 der Anlage 1b zu den 
AVR ab dem 1. Januar 2009 die Bandbreite in Höhe von 10 v.H. nach oben und unten fest. 
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Die Bundeskommission legt für die Besitzstandszulage gemäß § 3 der Anlage 1b zu den 
AVR vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2009 die folgenden Mittelwerte fest: 
 
„§ 3 Zulage aufgrund des Wegfalls des ehegattenbezogenen Ortszuschlages der Stufe 2 in 

Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR  
 
(1) Mitarbeiter, die bis zum 30. Juni 2008 einen Anspruch auf ehegattenbezogenen Ortszuschlag 
der Stufe 2 gemäß Abschnitt V der Anlage 1 und Anlage 4 zu den AVR mit Stand zum 31. De-
zember 2007 gehabt haben, erhalten ab dem 1. Januar 2008 stattdessen eine monatliche ehegat-
tenbezogene Besitzstandszulage. 
 
Abweichend davon erhalten Mitarbeiter im Gebiet der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen diese Zulage ab dem 1. April 2008. 
 
(2) Die Zulage nach Absatz 1 beträgt monatlich: 
 

 
Für Mitarbeiter der Vergütungsgrup-
pen 

 

 
vom 1. Januar 2008 bis 
zum 31. Dezember 2008 

 

 
vom 1. Januar 2009 bis 
zum 31. Dezember 2009 

 
 

1 bis 2, Kr 14, Kr 13 
 

 
108,61 Euro 

 
113,28 Euro 

 
3 bis 5b, Kr 12 bis Kr 7 

 

 
108,61 Euro 

 
113,28 Euro 

 
5c bis 12, Kr 6 bis Kr 1 

 

 
103,45 Euro 

 
107,90 Euro 

 
 
(3) Die Zulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen für die Gewährung des 
ehegattenbezogenen Ortszuschlages der Stufe 2 gemäß Abschnitt V der Anlage 1 und Anlage 4 
zu den AVR bzw. gemäß § 2a Absatz (6) des Allgemeinen Teils der AVR und Anlage 4 (Ost) zu 
den AVR mit Stand zum 31. Dezember 2007 entfallen. 
 
(4) Bei der Bemessung der Zulage finden die Konkurrenzregelungen in Abschnitt V Abs. (h) der 
Anlage 1 zu den AVR mit Stand zum 31. Dezember 2007 sinngemäß Anwendung. Diese lauten 
wie folgt: 
 
Sind beide Ehegatten im Geltungsbereich der AVR oder in einem anderen Tätigkeitsbereich der 

katholischen Kirche vollbeschäftigt und stünde ihnen der Ortszuschlag der Stufe 2 oder einer der 

folgenden Stufen oder eine entsprechende Leistung in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 

der Stufe 1 und der Stufe 2 des Ortszuschlags der Tarifklasse Ib zu, so erhält der Mitarbeiter den 

Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des Ortszuschlages zur Hälfte. Ist einer 

der Ehegatten vollbeschäftigt und der andere teilzeitbeschäftigt, erhält der vollbeschäftigte Mit-

arbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des für ihn maßgebenden 

Ortszuschlages ungekürzt; der teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter erhält den Ortszuschlag der Stufe 

1. Sind beide Ehegatten teilzeitbeschäftigt und beträgt der gemeinsame Beschäftigungsumfang 
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nicht mehr als die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, so erhält der Mitar-

beiter den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des für ihn maßgebenden 

Ortszuschlages anteilig. Sind beide Ehegatten teilzeitbeschäftigt und beträgt der gemeinsame 

Beschäftigungsumfang mehr als die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, so 

erhält der Mitarbeiter abweichend von Abschnitt IIa der Anlage 1 zu den AVR den Unter-

schiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des für ihn maßgebenden Ortszuschlages in 

der Höhe, die dem Anteil seines Beschäftigungsumfangs an dem Gesamtbeschäftigungsumfang 

beider Ehegatten entspricht. Einer Beschäftigung steht eine Versorgungsberechtigung nach be-

amtenrechtlichen Grundsätzen gleich. Entsprechendes gilt auch für den Mitarbeiter, dem aus 

mehreren Rechtsverhältnissen ein Anspruch auf Ortszuschlag oder entsprechende Leistungen 

wesentlich gleichen Inhalts in Höhe der Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen zusteht (Insich-

konkurrenz). 

 

Ist der Ehegatte des Mitarbeiters außerhalb der in Unterabs. 1 Satz 1 genannten Bereiche tätig 

oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt und hat er Anspruch auf 

Ortszuschlag oder entsprechende Leistungen wesentlich gleichen Inhalts in Höhe der Stufe 2 

oder einer der folgenden Stufen oder auf Familienzuschlag der Stufe 1 oder einer der folgenden 

Stufen oder eine entsprechende Leistung in Höhe von mindestens dem Unterschiedsbetrag zwi-

schen der Stufe 1 und der Stufe 2 des Ortszuschlags der Tarifklasse Ib, so erhält der Mitarbeiter 

den Ortszuschlag der Stufe 1. Erreicht der Anspruch des Ehegatten den Unterschiedsbetrag zwi-

schen der Stufe 1 und der Stufe 2 des Ortszuschlages der Tarifklasse Ib nicht, beträgt er aber 

mindestens die Hälfte des Unterschiedsbetrags zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des Ortszu-

schlags der Tarifklasse Ib, so erhält der Mitarbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 

1 und der Stufe 2 des für ihn maßgebenden Ortszuschlages zur Hälfte. Erreicht der Anspruch des 

Ehegatten wegen Teilzeitbeschäftigung nicht die Höhe der Stufe 2 oder einer der folgenden Stu-

fen, so erhält der Mitarbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des 

für ihn maßgebenden Ortszuschlages in der Höhe gewährt, dass der Mitarbeiter und sein Ehe-

gatte den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 insgesamt einmal erhalten. 

Dies gilt entsprechend Abschnitt V Anlage 1 auch für den Mitarbeiter, dem aus mehreren 

Rechtsverhältnissen ein Anspruch auf Ortszuschlag oder entsprechende Leistungen wesentlich 

gleichen Inhalts in Höhe der Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen zusteht (Insichkonkurrenz). 

Ist der Ehegatte eines teilzeitbeschäftigten Mitarbeiters außerhalb der in Unterabsatz 1 Satz 1 

genannten Bereiche ebenfalls teilzeitbeschäftigt und erhält er den Unterschiedsbetrag zwischen 

der Stufe 1 und der Stufe 2 des für ihn maßgebenden Ortszuschlages anteilig zu seiner Arbeits-

zeit gewährt, so erhält der Mitarbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der 

Stufe 2 des für ihn maßgebenden Ortszuschlags in der Höhe, dass der Mitarbeiter und sein Ehe-

gatte den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 insgesamt in der Höhe erhal-

ten, als wenn beide im Geltungsbereich der AVR teilzeitbeschäftigt wären. 

 

 

Anmerkung 1: 

Der Tätigkeit im Bereich der katholischen Kirche im Sinne von Abschnitt V steht gleich eine Tä-

tigkeit in der evangelischen Kirche, in einem Diakonischen Werk oder in einer Einrichtung, die 

dem Diakonischen Werk angeschlossen ist. 

 

Anmerkung 2: 

Sind beide Ehegatten in einem Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche beschäftigt und wendet 

der Dienstgeber des Ehegatten eine andere Konkurrenzregelung zum Ortszuschlag als die nach 

Abschnitt V an, so erhält der Mitarbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der 
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Stufe 2 des für ihn maßgebenden Ortszuschlages in der Höhe gewährt, dass die Ehegatten den 

Unterschiedsbetrag in Höhe ihres Gesamtbeschäftigungsumfangs, höchstens jedoch einmal er-

halten.“ 
 
Die Bundeskommission legt für den Wert der Besitzstandszulage nach § 3 der Anlage 1b zu 
den AVR vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 die Bandbreite in Höhe von 
7 v.H. nach oben und unten fest. 
 
Die Bundeskommission legt für den Wert der Besitzstandszulage nach § 3 der Anlage 1b zu 
den AVR ab dem 1. Januar 2009 die Bandbreite in Höhe von 10 v.H. nach oben und unten 
fest. 
 
 

III. Anlage 7a AVR 
 
In den AVR wird folgende neue Anlage 7a eingeführt: 
 
„Anlage 7a  Besitzstandsregelung zu Anlage 7 zu den AVR 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Diese Überleitungsregelung gilt für alle Praktikanten nach Abschnitt D der Anlage 7 zu den 
AVR, die am 30. Juni 2008 in einem Dienstverhältnis gestanden haben, das am 1. Juli 2008 im 
Geltungsbereich der AVR fortbesteht, für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Dienst-
verhältnisses. Ein Dienstverhältnis besteht auch ununterbrochen fort, bei der Verlängerung eines 
befristeten Dienstvertrages sowie bei Dienstgeberwechsel innerhalb des Geltungsbereichs der 
AVR. Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind unschädlich. 
 
(2) Teilzeitbeschäftigte erhalten den jeweiligen Teilbetrag der Besitzstandszulage, die dem Ver-
hältnis der mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbe-
schäftigten entspricht.“ 
 
Die Bundeskommission legt für die Besitzstandszulage gemäß § 2 der Anlage 7a zu den 
AVR vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2009 die folgenden Mittelwerte fest: 
 
„§ 2 Zulage aufgrund des Wegfalls des Verheiratetenzuschlags in Abschnitt D der Anlage 7 

zu den AVR 
 
(1) Praktikanten, die bis zum 30. Juni 2008 einen Anspruch auf Verheiratetenzuschlag gemäß 
Abschnitt D der Anlage 7 zu den AVR gehabt haben, erhalten ab dem 1. Januar 2008 stattdessen 
eine monatliche Zulage in Höhe von 65,45 Euro und ab dem 1. Januar 2009 in Höhe von 
68,26 Euro. 
 
Abweichend davon erhalten Praktikanten im Gebiet der Bundesländer Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen diese Zulage ab dem 1. 
April 2008. 
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(2) Die Zulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen für die Gewährung des 
Verheiratetenzuschlags gemäß Abschnitt D der Anlage 7 zu den AVR bzw. gemäß § 2a Absatz 
(10) Ziffer 3 des Allgemeinen Teils der AVR entfallen. 
 
(3) Bei der Bemessung der Zulage finden die Konkurrenzregelungen in Abschnitt V Abs. (h) der 
Anlage 1 zu den AVR mit Stand zum 31. Dezember 2007 sinngemäß Anwendung.“ 
 
Die Bundeskommission legt für den Wert der Besitzstandszulage nach § 2 der Anlage 7a zu 
den AVR vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 die Bandbreite in Höhe von 
7 v.H. nach oben und unten fest. 
 
Die Bundeskommission legt für den Wert der Besitzstandszulage nach § 2 der Anlage 7a zu 
den AVR ab dem 1. Januar 2009 die Bandbreite in Höhe von 10 v.H. nach oben und unten 
fest. 
 
 
G. § 2a Abs. 3 des Allgemeinen Teils zu den AVR 
 
 
In § 2a Abs. 3 des Allgemeinen Teils zu den AVR werden die Übergangsvorschriften zu Ab-
schnitt VII, VIIa, VIII und XI der Anlage 1 zu den AVR zum 1. Januar 2009 ersatzlos gestrichen. 
 
 
H. Anhang C und Sonderregelungen Berlin 
 
 
Für Mitarbeiter, die unter Anhang C und unter die Sonderregelung Berlin fallen, gelten die Struk-
turveränderungen, die Vergütungsveränderungen sowie die Überleitungs- und Besitzstandsrege-
lungen entsprechend. 
 
 
I. In-Kraft-Treten 
 
 
Die Änderungen unter A. bis H. treten nach Bestätigung durch die einzelnen Regionalkommissi-
onen im Gebiet der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und Sachsen zum 1. April 2008 in Kraft.  
 
 
 

2. Wiedereinführung des § 3 Abs. (d) des Allgemeinen Teils der AVR  
 
 
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission fasst den folgenden Beschluss: 
 

1. In § 3 des Allgemeinen Teils der AVR wird der Absatz (d) in der Fassung vom 31. 
Dezember 2007 wieder in Kraft gesetzt. 
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2. In § 3 Absatz (d) des Allgemeinen Teils der AVR werden jeweils die Worte „bis zum 
31. Dezember 2007“ durch die Worte „bis zum 31. Dezember 2008“ ersetzt. 

 
3. Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2008 in Kraft. 

 
 
 

3. Anpassung der Arbeitsbereitschaft an die gesetzlichen Vorgaben 
 
 
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission fasst den folgenden Beschluss: 
 

1. In § 1 Absatz 2 der Anlage 5 zu den AVR wird die Ziffer „50“ durch die Ziffer „48“ 
ersetzt. 

 
2. Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2008 in Kraft. 

 
 
 

4. Verlängerung der Anlage 21 zu den AVR  
 

 
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission fasst den folgenden Beschluss: 
 

1. In § 1 Absatz 2 der Anlage 21 zu den AVR werden die Worte „vor dem 1. August 
2008“ durch die Worte „vor dem 1. August 2009“ ersetzt.  

 
2. Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2008 in Kraft. 
 

 
 

II.  In-Kraft-Setzung 
 
 
Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit für den Bereich des Bistums Görlitz in Kraft ge-
setzt. 
 
 
Görlitz, den 11. Dezember 2008 
Az: 696/2008 
 
    L.S. 
        gez.: Dr. Konrad Zdarsa 
              Bischof 
 
 
 
Zomack  
Generalvikar 


